
Strom-, Gas-, Wasser-, Kälte- und Wärmelieferunge n: Soweit der Ablesezeitraum nach dem jeweiligen Stichtag endet,  wird es von  der Finanzverwaltung  nicht beans tandet, wenn die Leistung in eine vor und eine nach dem jeweil igen Stichtag ausgeführte Leis tung aufgeteil t wird, soweit d ie Liefer- und Vertragsbedingungen dem n icht entgegen s tehen. Die Aufteilung hat danach zeitanteil ig zu erfolgen. Ggf. muss eine Gewichtung erfolgen (z. B. bei Wärmelieferung eine thermische Gewichtung). Abschlagsp läne müssen laut BMF auch nicht angepass t werden, es können auch in der zweiten Jahreshälfte weiterhin die alten Steuersätze beibehalten werden – und dann vom leistenden Un ternehmer als Umsatzs teuer abgeführt und vom Leistungsempfänger als Vorsteuer abgezogen werden -, eine Anpassung muss dann in der folgenden Jahresabrechnung vorgenommen werden.  

Strom-, Gas-, Wasser-, Kälte- und Wärmelieferunge n: Soweit der Ablesezeitraum nach dem jeweiligen Stichtag endet,  wird es von  der Finanzverwaltung  nicht beans tandet, wenn die Leistung in eine vor und eine nach dem jeweil igen Stichtag ausgeführte Leis tung aufgeteil t wird, soweit d ie Liefer- und Vertragsbedingungen dem n icht entgegen s tehen. Die Aufteilung hat danach zeitanteil ig zu erfolgen. Ggf. muss eine Gewicht ung erfolgen (z. B. bei Wärmelieferung eine thermische Gewichtung). Abschlagsp läne müssen laut BMF auch nicht angepass t werden, es können auch in der zweiten Jahreshälfte weiterhin die alten Steuersätze beibehalten werden – und dann vom leistenden Un ternehmer als Umsatzs teuer abgeführt und vom Leistungsempfänger als Vorsteuer abgezogen werden -, eine Anpassung muss dann in der folgenden Jahresabrechnung vorgenommen werden.  

Befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten 

Umsatzsteuersatzes zum 1. Juli 2020                                                                                                                                  

  

     Bezugsquelle: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schre

iben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2020-06-30-befristete-Senkung-umsatzsteuer-

juli-2020-final.html 

Auszug aus dem Schreiben des Bundesministerium der Finanzen (BMF)                       

vom 30.06.2020 (komplett einsehbar auf Homepage der BMF)                                                                                              

 

 

Strom-, Gas-, Wasser-, Kälte- und Wärmelieferungen: Soweit der 

Ablesezeitraum nach dem jeweiligen Stichtag endet, wird es von der 

Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn die Leistung in eine vor und eine 

nach dem jeweiligen Stichtag ausgeführte Leistung aufgeteilt wird, soweit die 

Liefer- und Vertragsbedingungen dem nicht entgegen stehen. Die Aufteilung hat 

danach zeitanteilig zu erfolgen. Ggf. muss eine Gewichtung erfolgen (z. B. bei 

Wärmelieferung eine thermische Gewichtung). Abschlagspläne müssen laut 

BMF auch nicht angepasst werden, es können auch in der zweiten Jahreshälfte 

weiterhin die alten Steuersätze beibehalten werden – und dann vom leistenden 

Unternehmer als Umsatzsteuer abgeführt und vom Leistungsempfänger als 

Vorsteuer abgezogen werden -, eine Anpassung muss dann in der folgenden 

Jahresabrechnung vorgenommen werden. 

 

Zur Vermeidung von Übergangsschwierigkeiten wird es nicht beanstandet, 

wenn Rechnungen über Abschlagszahlungen, die nach dem 30. Juni 2020 und 

vor dem 1. Januar 2021 fällig werden, nicht berichtigt werden, sofern 

dementsprechend Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent bzw. 7 Prozent 

abgeführt und erst in der Endabrechnung nach den vorstehenden Grundsätzen 

zutreffend abgerechnet wird. Aus Billigkeitsgründen wird es nicht beanstandet, 

wenn vorsteuerabzugsberechtigte Kunden aus den Abschlagsrechnungen einen 

Vorsteuerabzug auf der Grundlage von 19 Prozent bzw. 7 Prozent geltend 

machen und der Vorsteuerabzug für die gesamte Leistung erst auf der Grundlage 

der vorstehenden Endabrechnung in analoger Anwendung der Rz. 8 auf den 

zulässigen Wert korrigiert wird.  
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